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(3) Die Marktbeschicker oder deren Vertreter oder Beauftragte haben an der Abnahme
teilzunehmen und sich dazu an diesem Tage zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr
bereitzuhalten.

(4) Beanstandungen müssen bis zur Eröffnung des Betriebes abgestellt sein.

(5) Die erforderlichen Bauunterlagen sind stets bereitzuhalten und auf Verlangen den mit der
Abnahme beauftragten Bediensteten vorzulegen.

§18
Lautsprecherreklame 

(1) Lautsprecheranlagen und andere Verstärkereinrichtungen sind so einzustellen, dass Anlieger
und Besucher der Marktfläche nicht unangemessen belästigt und andere Betriebe auf dem
Volksfest in ihrem Wettbewerb nicht beeinträchtigt werden.

(2) Die Durchsage von werbenden Texten aller Art unter Benutzung der in Abs. 1 genannten
Anlagen ist in der Zeit nach 22.00 Uhr nicht mehr gestattet. Musik über Verstärkeranlagen ist
ab dieser Zeit leise zu halten.

(3) Die Marktaufsicht kann weitere Beschränkungen anordnen.

Teil IV: Schlussbestimmungen 

§19
Datenverarbeitung 

(1) Die Hansestadt Demmin ist berechtigt, die zur Durchführung dieser Ordnung notwendigen
Daten zu erheben, zu nutzen bzw. zu verarbeiten.

(2) Die Hansestadt Demmin kann diese Daten im Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für die
öffentliche Sicherheit an berechtigte Dritte (z.B. Polizei und Ordnungsbehörden)
weiterleiten.

(3) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der Vorschriften
(Landesdatenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern - DSG M-V -) in der jeweils gültigen
Fassung.

§20
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Hansestadt Demmin, den 011. 0/f. lo2-J

gez. Witkowski 
Bürgermeister 


